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Gemäß Art. 52 Abs. 1 B-VG und § 90 erster Satz des Geschäftsordnungsgesetzes 

1975 ist der Nationalrat befugt, die Geschäftsführung der Bundesregierung zu über

prüfen, deren Mitglieder über al/e Gegenstände der Vol/ziehung zu befragen und alle 

einschlägigen Auskünfte zu verlangen. § 90 zweiter Satz des Geschäftsordnungs

gesetzes 1975 präzisiert die "Gegenstände der Vol/ziehung" - also die Gegenstände 

des Fragerechtes - unter Verwendung des Wortlautes des § 2 Abs. 3 des Bundes

ministeriengesetzes 1973. Demgemäß sind darunter zu verstehen: "Regierungsakte, 

Angelegenheiten der behördlichen Verwaltung oder der Verwaltung des Bundes als 

Träger von Privatrechten. " 

Für den Umfang der Pflicht zur Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage ist 

daher vor allem von Bedeutung, ob die Frage einen "Gegenstand der Vol/ziehung" 

betrifft. 

Das in Art. 52 Abs. 1 B- VG niedergelegte Fragerecht und die ihm korrespondierende 

Informatiol7spflicht sollen die VOlksvertretung in die Lage versetzen, sich ein Urteil 

darüber zu bilden, ob die Regierungsgeschäfte den von der Volksvertretung be

schlossenen Gesetzen gemäß, desgleichen aber, ob sie darüber hinaus auch den 

politischen Intentionen der Volksvertretung entsprechend geführt werden. Sie finden 

daher ihre Grenze in den Ingerenzmöglichkeiten, über die die Bundesregierung und 

ihre einzelnen Mitglieder in ihrem jeweiligen Wirkungsbereich verfügen. 
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Eine parlamentarische Anfrage im Zusammenhang mit einem im Eigentum des 

Bundes stehenden Unternehmen ist damit so weit vom Interpellationsrecht gemflß Art. 

52 Abs. 1 B-VG ("Vol/ziehung des Bundes'~ erfaßt, als in den Organen dieser Unter

nehmen Verwaltungsorgane tfltig werden. Konsequenterweise unterliegen daher auch 

nur die Handlungen von Verwaltungsorganen in den Organen von Unternehmen der 

parlamentarischen Interpellation. 

Nicht vom Interpellationsrecht umfaßt sind jedoch Handlungen, die von geschflfts

führenden Unternehmungsorganen selbst gesetzt werden. 

Ihre Fragen beziehen sich aber ausschließlich auf Handlungen von Unternehmens

organen und wären daher auch von diesen zu beantworten. 

Ich habe Ihre Fragen an die Ö/AG weitergeleitet. Die entsprechende Stellungnahme 

darf ich Ihnen in der Beilage zur Kenntnis bringen. Abschließend gestatten Sie mir 

insbesondere zu Ihrer Frage 6 den Hinweis, daß ich zu diesem Thema - auch Ihnen 

gegenüber - bereits mehrfach Stellung genommen habe. Die entsprechenden An

fragebeantwortungen liegen ebenfal/s in Kopie bei. 

Wien, am ~5. Februar 1994 
~ 

Der Bundesminister 
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Pr.ZI. 5931/27-4-1993 

ANFRAGEBEANTWORTUNG 
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Anschober, Freunde und Freundinnen vom 9. November 1993, 
ZI. 5527/J-NR/1993 ''AMJiG-Postenvergabe'' 

Gemäß Art. 52 Abs. 1 B-VG und § 90 erster Satz des Geschäftsordnungsgesetzes 

1975 ist der Nationalrat befugt, die Geschäftsführung der Bundesregierung zu 

überprüfen, deren Mitglieder über al/e Gegenstände der Vol/ziehung zu befragen und 

alle einschlägigen Auskünfte zu verlangen. § 90 zweiter Satz des Geschäfts

ordnungsgesetzes 1975 präzisiert die "Gegenstände der Vol/ziehung" - also die 

Gegenstände des Fragerechtes - unter Verwendung des Wortlautes des § 2 Abs. 3 

des Bundesministeriengesetzes 1973. Demgemäß sind darunter zu verstehen: 

"Regierungsakte, Angelegenheiten der behördlichen Verwaltung oder der Verwaltung 

des Bundes als Träger von Privatrechten. " 

Für den Umfang der Pflicht zur Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage ist 

daher vor allem von Bedeutung, ob die Frage einen "Gegenstand der Vol/ziehung" 

betrifft. 

Das in Art. 52 Abs. 1 B-VG niedergelegte Fragerecht und die ihm korrespondierende 

Informationspflicht sollen die VOlksvertretung in die Lage versetzen, sich ein Urteil 

darüber zu bilden, ob die Regierungsgeschäfte den von der VOlksvertretung be

schlossenen Gesetzen gemäß, desgleichen aber, ob sie darüber hinaus auch den 

politiSChen Intentionen der VOlksvertretung entsprechend geführt werden. Sie finden 

daher ihre Grenze in den Ingerenzmöglichkeiten, über die die Bundesregierung und 

ihre einzelnen Mitglieder in ihrem jeweiligen Wirlwngsbereich verfügen. 
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Eine parlamentarische Anfrage im Zusammenhang mit einem im Eigentum des 

Bundes stehenden Unternehmen ist damit so weit vom Interpellationsrecht gemäß Art. 

52 Abs. 1 B- VG ("Val/ziehung des Bundes") erfaßt, als in den Organen dieser Unter

nehmen Verwaltungsorgane tätig werden. Konsequenterweise unterliegen daher auch 

nur die Handlungen von Verwaltungsorganen in den Organen von Unternehmen der 

parlamentarischen Interpellation. 

Nicht vom Interpelfationsrecht umfaßt sind jedoch Handlungen, die von geschäfts

führenden Unternehmungsorganen selbst gesetzt werden. 

Ihre Fragen 1 - 6 beziehen sich aber ausschließlich auf Handlungen von Unterneh

mensorganen und wären daher auch von diesen zu beantworten. 

Ich habe Ihre Anfrage an die ÖIAG weitergeleitet. 

Die entsprechende Stellungnahme darf ich Ihnen in der Beilage zur Kenntnis bringen. 

Zu Ihrer Frage 

"Kam es im Umfeld der Bestellung Ehrlichs zu wie auch immer gealteten Interventionen oder 
Weisungen? Wenn ja, zu welcl1em konkreten Datum, von welcher Person, mit welchem konkreten 
Inhalt? Wie beurteilt der heutige Verstaatlichtenminister rückwirkend diese Vorgtinge rund um die 
damalige Bestellung Ehrlichs? Würde sich der heutige Verstaatlichtenministerebenfalls bereit erklären, 
die Personalvorschltige eines eigens dafür beauftragten Personalberalungsbüros zu übergehen und 
eine politisch motiviefte Poslenbesefzung durchzuführen?" 

darf ich festhalten. daß im Zusammenhang mit der Bestellung von DDr. Roberl Ehrlich 

weder von mir noch von Beamten meines Ressorts gegenüber den Organen des 

ÖIAG-Konzerns Interventionen bzw. "wie auch immer geartete Weisungen" ergangen 

sind. 

Wien, (cm 23, Dezember 1993 

I Der Bundesminister 

I 
l> 

... 
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STELLUNGNAHME DER ÖIAG zur parlamentarischen 

Anfrage Nr. 5527/J 

Zu den Fragen 1. 2. 4. 5 und 6 .' 

"Kam es vor der damaligen Bestellung von Robert Ehrlich zum AMAG-Generaldirektor zu 
einem PersonalprOfungsveliahren durch ein spezialisiertes Schweizer Institut? 

Wenn ja. wann genau wurde diese Personalprüfung durchgefO/711? Wie viele 
Persona/vorschläge wurden von welchem Züricher Institut vorgelegt? Befand sich unter den 
vorgeschlagenen und gereihten 18 Personen aucll die Person des dann bestellten 
Genera/direktors Robert Ehrlich? 

Mit welcher Begründung wurden die Vorschläge des Züricher Personalberatungsbüros negiert 
und Robert Ehrlich rar den Posten des Generaldirektors ausgewählt? 

Bei welchen Aufsichtsratssitzungen zu welchem konkreten Datum wurde die Besteffung Ehrlich 
fixiert? 

Welche konkrete Begründung wurde bei diesen Sitzungen dafür vorgelegt, daß die 
Persona/vorschläge des ZOricher Instituts negielt werden?" 

Das Präsidium des Aufsichtsrates der AMAG hat das Personalberatul1gs

unternehmen Dr. Egon Zehnder & Partner AG. Zürich, beauftragt, den 

Aufsichtsrat bei der Bewertung der Ausschreibung zu unterstützen. Es hatte 

dabei die Aufgabe, nach erfolgter Ausschreibung die Ergebnisse systematisch 

zu sichten und zu bewerten und parallel dazu aktiv nach Kandidaten zu 

suchen. 

Der Auftrag an Zehnder & Partner erfolgte am 3. März 1986. Die Aus

schreibung ergab 17 Bewerbungen, wovon Zehnder & Partner sieben sofort 

ausschied und mit den restlichen 10 Bewerbern Interviews führte. Die aktive 

Suche durch Zehnder & Partner ergab 2 Kandidaten. Einer davon war DDr. 

Robert Ehrlich, der von Zehnder & Partner dem Aufsichtsrat als geeignetster 

der 12 Kandidaten beschrieben und vorgeschlagen wurde. 

DDr. Ehrlich wurde in der Aufsichtsratssitzung vom 25. April 1986 zum 

Vorstandsvorsitzenden der AMA G bestellt. 
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Zu Frage 3: 

"V'v'e/c/Je I<osten fielen durC/J die Tätigkeit des ZüriC/Jer Büros konkret an? 
Welchen Zeitraum umfaßte diese Personalpriifungstätigkeit7" 

Die Kosten entsprechen dem damals marktüblichen Honorar. Die Perso

nalprüfungstätigkeit umfaßte den Zeitraum März/ April 1986. 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
DER BUNDESMINISTER FÜR 

ÖFFENTLICHE WIRTSCHAFT UND VERKEHR 

MAG. VIKTOR KLIMA 
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Tel. (0222) 711 62·9100 
Teletex (232) 3221155 

Telex 61 3221155 

iPr.Zl. 5931/25-4-19~3 
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DVR: 009 02 04 

L 

ANFRAGEBEANTWORTUNG 
betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Anschober, Freunde und Freundinnen 

vom 28.9.1993, Zl. 5368/J-NR/1993, 
.-J 

"Schadenersatzforderungen gegen AMAG-Ehrlich" 

Gemäß A~t. 52 Abs. 1 B-VG und § 90 erster Satz des Geschäfts

ordnungsgesetzes 1975 ist der Nationalrat befugt, die Ge

schäftsführung der Bundesregierung zu überprüfen. deren Mitglie

der über alle Gegenstände der Vollziehung zu befragen und alle 
ei nsch 1 ägi gen Auskünfte zu verl angen" § 90 zwei ter Satz des 

Geschäftsordnungsgesetzes 1975 präzisiert die "Gegenstände der 

Vo 11 zi ehung" - also di e Gegens'tände des Fragerechtes - unter 

Verwendung des Wortlautes des § 2· Abs. 3 des Bundesministerien
gesetzes 1973. Demgemäß si nd darunter zu verstehen: "Regi erungs
akte, Angelegenheiten der behördlichen Verwaltung oder der Ver
waltung des Bundes als Träger von Privatrechten." 

Für den Umfang der Pflicht zur Beantwortung einer parlamenta
rischen Anfrage ist daher vor allem von Bedeutung, ob die Frage 

einen "Gegenstand der Vollziehung" betrifft. 

Das in Art. 52 Abs. 1 B-VG niedergelegte Fragerecht und die ihm 

korrespondierende Informationspflicht sollen die Volksvertretung 

in die Lage versetzen, sich ein Urteil darüber zu bilden, ob die 

Regierungsgeschäfte den von der Volksvertretung beschlossenen 

Gesetzen gemäß. desgleichen aber, ob sie darüber hinaus auch den 

politischen Intentionen der Volksvertretung entsprechend geführt 

werden. Sie finden daher ihre Grenze in den Ingerenzmöglichkei

ten, über die die Bundesregierung und ihre einzelnen Mitglieder 

in ihrem jeweiligen Wirkungsbereich verfügen. 
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Eine parlamentarische Anfrage im Zusammenhang mit einem im Ei
gentum des Bundes stehenden Unternehmen ist damit so weit'vom 

Interpellationsrecht gemäß Art. 52 Abs. 1 B-VG ("Vollziehung des 

Bundes") erfaßt, als in den Organen dieser Unternehmen Verwal
tungsorgane tätig werden. Konsequenterwei se unterl i egen daher 

auch nur die Handlungen von Verwaltungsorganen in den Organen 

von Unternehmen der parlamentarischen Interpellation. 

" Ni cht vom I nterpe 11 at ionsrecht umfaßt si nd jedoch Handl ungen, 

die von geschäftsführenden Unternehmungsorganen selbst gesetzt 

werden. 

Ich darf Ihnen aber zu den Fragen 1 bis 9 basierend auf Auskünf

te der ÖIAG folgendes mitt~ilen: 

Anläßlich der Vorbereitung der ordentliChen Hauptversammlungen 

des öIAG-Konzerns im Jahre 1992 wurde Univ.Doz. Dr. Walter 
Platzer beauftragt, die Frage der Verantwortung von Organmit

gliedern der AMAG, insbesondere von DDr. Robert Ehrlich und 

Dr. Ferdi nand Hacker, im Zusammenhang mi t besti mmten Gesc'häfts

fällen zu prüfen. Später wurde zur aktienrechtlichen Beratung 

auch Univ.Prof. Dr. Peter Doralt zugezogen. 

Ei ne schri ft 1 i che Rechtsauskunft betreffend mögl ; che Schaden

ersatzforderungen bzw. verl etzte Sorgfa 1 tspfl i chten durch di e 

beiden ehemaligen AMAG-Vorstandsmitglieder DDr. Robert Ehrlich 
und Dr. Ferdinand Hacker wurde von Univ.Prof. Dr. Peter Doralt 
weder gegenüber der AMAG, noch der Austrian Industries oder der 

öIAG erstattet, dies deshalb, weil strafrechtliche Vorerhebun

gen, die Prüfung des Rechnungshofes und Vergleichsverhandlungen 

anhängig waren. Univ.Prof. Dr. Peter Doralt hat dies aus Anlaß 
der gegenständlichen Anfragebeantwortung bestätigt. 

Hingegen liegt dem Vorstand der Austrian Industries ein Bericht 
von Univ.Doz. Dr. Walter Platzer vom 22. Juni 1992 über die 
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Prüfung einzelner Geschäfte im Teilkonzern der Austria Metall 

Aktiengesellschaft unter dem Gesichtspunkt der Organverantwort-

1 i chkei t vor; di eser Beri cht um faßt im wesent 1 i chen ohne 

rechtliche Wertungen - Fakten und Feststellungen. 

Weiters wurde über schriftliche Empfehlung von Univ.Prof. Dr. 
Peter Doralt und Univ.Doz. Dr. Walter Platzer vom 23. Juni 1992 

die Entscheidung über die Entlastung von DDr. Robert'Ehrlich und 

Dr. Ferdinand Hacker für das Geschäftsjahr 1991 zurückgestellt. 

In der FO'l ge 'gab es mi t DDr. Robert Ehrl ich und Dr. Ferdi nand 

Hacker Gespräche zur Klärung des Sachverhaltes .und ihrer Ver
antwort 1 i chkei t .. Ober ei nen Bei trag zur Schadensmi nderung sei

tens. DDr.Ehrlich und. Dr. Hacker wurde erstmals· gegen Jahresende 
1992 verhandelt. Diese Verhandlungen mit DDr. Robert Ehrlich und 
Hacker werden von Univ.Doz. Dr. Walter Platzer und Univ.Prof. 

Dr. Peter Doralt geführt. Es bestehen keine wie immer gearteten 

po 1 i tischen Vorgaben sei tens mei nes Mi ni steri ums. Auch sonst 
gibt es weder von mir noch von Beamten meines Ressorts gegenüber 
den Organen des ÖIAG-Konzerns "politische Weisungen bzw. Inter
ventionen". 

Generaldirektor Dr. HugoMi chae 1 Sekyra und Generaldirektor 

Dkfm. Dr. Oskar Grünwald haben mich jedoch davon informiert J daß 

die Frage der möglichen Sorgfaltspflichtsverletzung der Genann

ten geprüft wird und daß Verhandlungen über einen Beitrag zur 

Schadensmi nderung stattfi nden. Beratungen über di e Frage der 

Sorgfaltspflichtsverletzung fanden in den Organen der AMAG J der 
Austrian lndustries und der ÖIAG statt. 

Dem Bundesmi ni ster i um für öffentl i che Wi rtschaft und Verkehr 

liegt eine schriftliche Empfehlung von Univ.Prof. Dr. Peter 00-

ralt und Univ.Ooz.Dr. Walter P1atzer vom 23. Juni 1992 vor J die 

Entscheidung über die Entlastung der beiden Vorstandsmitglieder 

DDr. Robert Ehrlich und Dr. Ferdinand Hacker zurückzustellen. Im 

übrigen möchte ich festhalten J daß die Beurteilung der in der 
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Anfrage angesprochenen Angel egenhei t ausschl i eßl ich Sache der 

nach der aktienrechtlichen Zuständigkeit damit befaßten Organe 

ist. 

Ergänzend darf ich mi ttei 1 en, daß im berei ts vor1 ; egende Ar
bei tspapi er des Rechnungshofes ("Rohberi cht") der Erwerb der 

A 1 u-G,i eßerei Vi 11 i ngen und der Unternehmensgruppe "A 1 u-Team" 

eingehend beschrieben wird. Ich habe daher den Aufsichtsrat der 

öIAG veranlaßt dieses Arbeitspapier in die anhängige Untersu

chung der aktienrechtlichen Verantwortung einzubeziehen. 

Wi e " am Z~. NOllember 1993 
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Stellungnahme der ÖOAG ZlllJlr Pallrlamentarischen Anfrage S802/J-NR/93 

[))öe ~läroll1g deli' WelrimOO@I!1111ll1lg mll' dH~ 'tfer~tUlstte bei der AMAG ist Angelegenheit der 

dafülr Zllllständigen ll.hlliell'lI1Iellnmellllsorgall1le der AMAG bZlW. der übergeordnete'n Gesell

s~af1tell1l AtUlstriall1l Dndlllsmes J!1(G tUll1l~ dllßA(Go 

fDlöe IFrSlgen beZl[bg~ücll!! ~er ~e$tte~~lUlllllg W@ll1l @If'. [E[lOlJ'~D©!ln lUln~ der ßtligkeM des Personalbera

ttllJlll11gwll1ltterll1lellumell1ls 2lellnll1l~ell' wlUllf'@lell1l [bJe(f'eÖlts öm LZlUlummenfmalllllg mlit der parlamentsn

sdlnell1l AlI1Iffll'2lge h\11l'. SSil'1 /~ allllsrulJnll'~ö©!lu lbJeall1lm®lMteltp eBll'de wöederillolte fBeantwortung 

ömmer wöe4iJell'~ehrell1l4iJeIJ' öll'dßuaJ~mdlu g~eödJueli IFll'agell'd WÖIl'@l \1@1l'd der ÖBAG abgelehnt. 

/D)öe ÖnAG lJnä~t ne4iJ([!)dlB alUlsdll'1i1l~~dfi~ fesltp <dIaf& es ÖIlUll ZZl!!lullUllmellllllB21ll1lg mfit 4lIeii laestellung von 

/D)1l'. IEßutr~ödlu gegeniiJbell' <dIell' @UAG Il!;eolllle wöe ßlIUllme(f' geSllMtetellll 9Il1ltetMIell1l1tß@nellllo4l!er Weisun· 

gell1l gegebellll ßuaJt 

AlUldlu ZZlUl dell' IFll'age dell' IElI1It~astwJll1lg \1®1I1I fDllio [EßuIl'~ödJn' ffi(f' <dIaJs Gedäfasjallnr 11991 wurde 

bell'eOtts öm 7llUlsammell1lßuang mot de(f' \?lall'~aJmellllttallisdJuelJ1l AlI1Ifliage ~tr. S368/j ausführlich 

~tellllllllllg gell1l@mmell1l. W@1I1I eölI1Ier lJ1lelUlell'löc!lnell1l lmealJ1ltt\'M@t!1I!DlI1Ig 'Wfili<!IJ <dIallneli Abstand genom- . 

m~lJ1lo !D)@dlu wOlI'd atUlclln ßuöer 2ltUlsdll'Üil~~döc!ln festgellna~telJ1l, da$ es 81111 diesem Zusammenhang 

lJI;eBnell'~ed UlI1Itenentionen gegenijber defll @fgallllen cllell" ÖQA\G oder anderer Unternehmen 

gegeben lInat 

~üe ÖßAG le!lnnt es 3tUlcln abp Z!1!.!l ~en Öilll ~ell' gegellllS1täfll~~ödlnel!1l Anfrage enthaltenen '101'

waillrfen umd I!JlI1tcliStelilDlI1gell1lp welcßue alUlS 2lötatellll altlllS dem tIlImferöffentlichten Arbeits-

1?l31l?löell' ~es ~eclh!lfUtUlfBgsllnofes stallVllm~lfUp §te~llUllJ1lg Z!1llI illlellnmellll. fD)öe Organe der AMAG, 

AUJlstrüan Bmhllstries AG U1n4i ijnAG lIDabelJ1l Z!lUl ~~m arm <dIöesemAlI.beitspapier enhaltenen 

AtUlSS4Dgell'd ~es Rechmll/rngslln@fes eölllle \!!IetSlömelMte ~te~~l\!lllllgllllallnme abgegeben. Die IEndfassung 

<dies fReclh!rullDlI1gsllnofbelliicllutes stellnt 1llI@~ 2ll\!lSp s@\!!IaIß qj!efI'Zlent jede öffentliche Diskussion 

üDbcll' ~elfU HllIlhJait des lRecllunUlngsßu@fuell'ncßutes nll'feMt ell'sclhJeölfUt 

[ßeö 4lIell' ÖII1 <dIell' Anfrage angespr@clhJe[O(~1fU !HIl!1marmllermtll'Öfuge ßuall1l«lle~t es soclllllllm cane opera

töwe Arngelegell1!lneß'a eöncll' IErnkelgese~lsc!luafft dell' ldlnJMG p wesllualb eurne lBeantwortuHllg grund

säuincBn abgeiellnrnt wötrd. 
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Es wird ferner darauf hingewiesen, daS die ÖIAG seit Inkrafttreten der ÖIAG-Gesetz- und 

ÖBAG-Finanzierungsgesetz-Novelle 1993, d.h. sen 31.12.1993, mit den unmittelbar oder 

mittelbar mehrheitlich in ihrem ffigenwm stehende Unternehmungen keinen Konzern 

mehr bildet, sodaß die Einwirkungs- IIJjnd Auskunftsrechte der ÖIAG gegenüber der 

bisherigen Rechtslage wesentlich eingesdill'inkt wurden. 

Die ÖDAG hält jedoch ausdfÜcldich fe~ daß die IEl!Dttwicklaung und der Verkauf der Human

zentrifuge in yollständiger ÜbereonsthmntUlng mßt der isterreichischen Rechtsordnung 

erfolgte. 
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